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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 

Änderung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes 

Bundesgesetz über den Ausbau von Energie aus erneuerbaren 
Quellen (Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz – EAG) 

Bundesgesetz über den Ausbau von Energie aus erneuerbaren 
Quellen (Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz – EAG) 

1. Teil 1. Teil 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

Geltungsbereich Geltungsbereich 

§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz regelt § 2. (1) Dieses Bundesgesetz regelt 

 1. bis 5. …   1. bis 5. … 

 6. Grünzertifikate für Gas aus erneuerbaren Quellen;  6. Grünzertifikate für Gas aus erneuerbaren Quellen. 

 7. die Erstellung eines integrierten österreichischen Netzinfrastrukturplans.  

(2) …  (2) … 

Ziele Ziele 

§ 4. (1) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele des Pariser 
Klimaschutzabkommens 2015 und des Ziels der Europäischen Union, den 
Bruttoendenergieverbrauch der Union bis 2030 zu einem Anteil von mindestens 
32% durch erneuerbare Energie zu decken, sowie im Bestreben, die 
Klimaneutralität Österreichs bis 2040 zur erreichen, ist es das Ziel dieses 
Bundesgesetzes, 

§ 4. (1) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele des Pariser 
Klimaschutzabkommens 2015 und des Ziels der Europäischen Union, den 
Bruttoendenergieverbrauch der Union bis 2030 zu einem Anteil von mindestens 
32% durch erneuerbare Energie zu decken, sowie im Bestreben, die 
Klimaneutralität Österreichs bis 2040 zur erreichen, ist es das Ziel dieses 
Bundesgesetzes, 

 1. bis 8. …   1. bis 8. …  

 9. die Errichtung und Modernisierung der erforderlichen Infrastruktur 
durch integrierte Planung zu unterstützen; 

 

 10. …  10. …  
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Anpassung der Fördermittel Anpassung der Fördermittel 

§ 7. (1) bis (3) … § 7. (1) bis (3) …  

(3a) Um wirksame wettbewerbliche Ausschreibungen sicherzustellen, kann 
die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und 
Wirtschaft ab Veröffentlichung des integrierten Netzinfrastrukturplans gemäß 
§ 94 mit Verordnung das im 2. Teil, 1. Hauptstück, 2. Abschnitt dieses 
Bundesgesetzes festgelegte jährliche Ausschreibungsvolumen einer Technologie 
im Ausmaß von höchstens 50% für das jeweilige Folgejahr oder nachfolgende 
Jahre reduzieren, wenn in dieser Technologie 

(3a) Um wirksame wettbewerbliche Ausschreibungen sicherzustellen, kann 
die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und 
Wirtschaft ab Veröffentlichung des integrierten Netzinfrastrukturplans gemäß 
§ 94 in der Fassung vor der Novelle BGBl. I Nr. xxx/2025 mit Verordnung das im 
2. Teil, 1. Hauptstück, 2. Abschnitt dieses Bundesgesetzes festgelegte jährliche 
Ausschreibungsvolumen einer Technologie im Ausmaß von höchstens 50% für 
das jeweilige Folgejahr oder nachfolgende Jahre reduzieren, wenn in dieser 
Technologie 

 1. die in einem Gebotstermin insgesamt eingereichte Gebotsmenge kleiner 
als das Ausschreibungsvolumen des Gebotstermins war und 

 1. die in einem Gebotstermin insgesamt eingereichte Gebotsmenge kleiner 
als das Ausschreibungsvolumen des Gebotstermins war und 

 2. unter Berücksichtigung der Ergebnisse des EAG-Monitoringberichts 
gemäß § 90, der Evaluierung gemäß § 91, der Berichte über die 
Ausschreibungen gemäß § 92, des Entwicklungsstands des integrierten 
Netzinfrastrukturplans gemäß § 94 und der Ergebnisse der 
vorangegangenen Gebotstermine dieser Technologie zukünftig eine 
Unterschreitung des Ausschreibungsvolumens zu erwarten ist. 

 2. unter Berücksichtigung der Ergebnisse des EAG-Monitoringberichts 
gemäß § 90, der Evaluierung gemäß § 91, der Berichte über die 
Ausschreibungen gemäß § 92, des Entwicklungsstands des integrierten 
Netzinfrastrukturplans und der Ergebnisse der vorangegangenen 
Gebotstermine dieser Technologie zukünftig eine Unterschreitung des 
Ausschreibungsvolumens zu erwarten ist. 

Das Ausmaß der Reduktion ist unter Berücksichtigung der Ergebnisse des 
EAG-Monitoringberichts gemäß § 90 dem Ausschreibungsvolumen derselben 
Technologie oder anderer Technologien für das Folgejahr oder nachfolgende 
Jahre zuzuschlagen. Durch die Reduktion darf die Erreichung der in § 4 
festgelegten Ziele nicht gefährdet werden. 

Das Ausmaß der Reduktion ist unter Berücksichtigung der Ergebnisse des 
EAG-Monitoringberichts gemäß § 90 dem Ausschreibungsvolumen derselben 
Technologie oder anderer Technologien für das Folgejahr oder nachfolgende 
Jahre zuzuschlagen. Durch die Reduktion darf die Erreichung der in § 4 
festgelegten Ziele nicht gefährdet werden. 

(4) … (4) …  

Auskunftspflicht Auskunftspflicht 

§ 8. Empfänger von Förderungen nach diesem Bundesgesetz, 
Elektrizitätsunternehmen und Erdgasunternehmen sind verpflichtet, der 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie sowie sonstigen zuständigen Behörden jederzeit Einsicht in alle 
Unterlagen und Aufzeichnungen zu gewähren sowie Auskünfte über alle den 
jeweiligen Vollzugsbereich betreffende Sachverhalte zur Erfüllung der Aufgaben 
nach diesem Bundesgesetz, insbesondere der Ermittlung der Höhe der 
Marktprämien und der Erstellung des integrierten Netzinfrastrukturplans, zu 

§ 8. Empfänger von Förderungen nach diesem Bundesgesetz, 
Elektrizitätsunternehmen und Erdgasunternehmen sind verpflichtet, der 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie sowie sonstigen zuständigen Behörden jederzeit Einsicht in alle 
Unterlagen und Aufzeichnungen zu gewähren sowie Auskünfte über alle den 
jeweiligen Vollzugsbereich betreffende Sachverhalte zur Erfüllung der Aufgaben 
nach diesem Bundesgesetz, insbesondere der Ermittlung der Höhe der 
Marktprämien , zu erteilen. Diese Pflicht zur Duldung der Einsichtnahme und 
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erteilen. Diese Pflicht zur Duldung der Einsichtnahme und Erteilung der 
Auskunft besteht ohne konkreten Anlassfall auch dann, wenn diese Unterlagen 
oder Auskünfte zur Klärung oder zur Vorbereitung der Klärung 
entscheidungsrelevanter Sachverhalte in künftig durchzuführenden Verfahren 
erforderlich sind. 

Erteilung der Auskunft besteht ohne konkreten Anlassfall auch dann, wenn diese 
Unterlagen oder Auskünfte zur Klärung oder zur Vorbereitung der Klärung 
entscheidungsrelevanter Sachverhalte in künftig durchzuführenden Verfahren 
erforderlich sind. 

9. Teil  

Integrierter österreichischer Netzinfrastrukturplan  

Integrierter Netzinfrastrukturplan (NIP)  

§ 94. (1) Zur Verwirklichung der Zieldimensionen der Energieunion hat die 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie einen integrierten Netzinfrastrukturplan zu erstellen, der als 
begleitende Maßnahme nach der Verordnung (EU) 2018/1999 auszurichten und 
einer strategischen Umweltprüfung gemäß §§ 95 und 96 zu unterziehen ist. 

 

(2) Der integrierte Netzinfrastrukturplan soll – unbeschadet der 
Kompetenzen der Länder – vor allem nach Maßgabe folgender Grundsätze 
ausgestaltet werden: 

 

 1. Für den langfristigen und kontinuierlichen Erhalt der 
Versorgungssicherheit ist eine frühzeitige und laufende Modernisierung 
der Energieinfrastruktur, vornehmlich durch eine verbesserte 
Koordinierung des Netzausbaus mit dem Ausbau von Anlagen zur 
Erzeugung und Speicherung von Strom und Gas aus erneuerbaren 
Quellen, anzustreben. 

 

 2. Durch zusammenschauende Betrachtung sollen bei der Planung, 
Errichtung und dem Betrieb von Infrastruktur spezifische 
Wechselwirkungen und Synergien zwischen Energieträgern, Erzeugungs- 
und Verbrauchssektoren genutzt werden. 

 

 3. Im Zuge der Planung der erforderlichen Energieinfrastruktur sollen die 
Umweltprüfung gemäß § 95 durchgeführt und insbesondere Aspekte des 
Boden-, Gewässer- und Naturschutzes, der Raumordnung und des 
Verkehrs verstärkt berücksichtigt werden. 

 

 4. Im Sinne der Leistbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit für Haushalte und 
Unternehmen sollen die Kosten der Energieinfrastruktur in einem 

 



  4 von 13 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
angemessenen Verhältnis zu ihrem Nutzen stehen. 

 5. Um die Akzeptanz von Maßnahmen zur Errichtung der erforderlichen 
Energieinfrastruktur zu erhöhen, sollen alle interessierten Personen 
frühzeitig in die Planung eingebunden werden und entsprechende 
Informationen erhalten. 

 

(3) Der integrierte Netzinfrastrukturplan hat – unbeschadet der den Ländern 
zustehenden Planungsbefugnisse – mindestens folgende Inhalte und Maßnahmen 
zu umfassen: 

 

 1. eine Bestandsaufnahme der Energieinfrastruktur unter Aufschlüsselung 
der Beiträge erneuerbarer Energieträger und –technologien; 

 

 2. eine auf Z 1 aufbauende Abschätzung zukünftiger Entwicklungen der 
Energieinfrastruktur sowie der Energienachfrage, einschließlich 
erforderlicher Maßnahmen im Lichte der weitergehenden 
Dekarbonisierung des Energiesystems sowie der saisonalen 
Flexibilisierung und Speicherung von Strom aus erneuerbaren 
Energieträgern; die Bereitstellung der benötigten erneuerbaren Energie 
für die gesamte Volkswirtschaft in der entsprechenden Qualität und 
Form ist ein wesentliches Element der Planung; 

 

 3. eine Abschätzung der zukünftigen Netzentwicklung elektrischer 
Leitungsanlagen auf Ebene der Übertragungsnetze, wobei auf eine 
Abstimmung mit anderen Fachplanungen zur Vermeidung oder 
Verringerung von Nutzungskonflikten und auf den aktuellen Forschungs- 
und Entwicklungsstand technologischer Varianten, einschließlich 
Erdverkabelungen gemäß §§ 40 Abs. 1a und 40a ElWOG 2010, zu 
achten ist. 

 

 4. Informationen in Bezug auf Wechselwirkungen und Synergien zwischen 
den relevanten Energieträgern, Erzeugungs- und Verbrauchssektoren; 

 

 5. eine Darstellung von Regionen, die aus energiewirtschaftlicher Sicht ein 
hohes Potenzial für die Errichtung von Anlageninfrastruktur zur 
Erzeugung, Speicherung und Konversion sowie zum Transport von 
Energieträgern aufweisen. 

 

Maßnahmen im Sinne dieses Absatzes sind insbesondere im Elektrizitätsbereich 
der Ausbau der Übertragungsnetzinfrastruktur sowie im Gasbereich der Ausbau 
der Fernleitungsnetzinfrastruktur und der Netzinfrastruktur der Netzebenen 1 bis 
2. 
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(4) Inhalte und Maßnahmen, die in den Zuständigkeitsbereich der Länder 
oder Gemeinden fallen, können nach entsprechender Akkordierung in den 
integrierten Netzinfrastrukturplan aufgenommen werden. Inhalte von sonstigen 
Plänen und Programmen, welche gemäß der Richtlinie 2001/42/EG über die 
Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme, ABl. 
Nr. L 197 vom 21.07.2001 S. 30, einer Umweltprüfung unterzogen werden 
müssen, dürfen nur dann in den integrierten Netzinfrastrukturplan aufgenommen 
werden, wenn die Umweltprüfung bereits auf Gemeinde-, Landes- oder 
Bundesebene von der zuständigen Behörde durchgeführt wurde. Diese Inhalte 
sind keiner Umweltprüfung nach § 95 zu unterziehen. 

 

(5) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat bei Erstellung des integrierten 
Netzinfrastrukturplans den gemäß § 37 ElWOG 2010 erstellten 
Netzentwicklungsplan, den gemäß § 63 GWG 2011 erstellten koordinierten 
Netzentwicklungsplan und die gemäß § 22 GWG 2011 erstellte langfristige und 
integrierte Planung sowie die Daten über potentielle Einspeisepunkte bzw. 
Eignungszonen für erneuerbare Gase gemäß § 18 Abs. 1 Z 12a GWG 2011 zu 
berücksichtigen. 

 

(6) Soweit dies zur Erstellung des integrierten Netzinfrastrukturplans 
erforderlich ist, sind der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie gemäß § 8 Einsicht in alle relevanten 
Unterlagen und Aufzeichnungen zu gewähren sowie Auskünfte über alle 
einschlägigen Sachverhalte zu erteilen. Die Bundesministerin kann außerdem auf 
alle bei den Landesregierungen vorhandenen Daten zurückgreifen, soweit diese 
zur Erstellung des integrierten Netzinfrastrukturplans erforderlich sind. Dies gilt 
auch für Daten, die bei mit behördlichen Aufgaben beliehenen Unternehmen und 
Institutionen auf Grund gesetzlich vorgesehener Erhebungen vorhanden sind. 
Personenbezogene Daten können im integrierten Netzinfrastrukturplan und zum 
Zweck der durchzuführenden Umweltprüfung, Öffentlichkeitsbeteiligung und 
Konsultation nach §§ 95 und 96 im Einklang mit den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen verarbeitet und veröffentlicht werden. 

 

(7) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie kann nach den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit und 
Sparsamkeit zur Erfüllung der Aufgaben gemäß §§ 94 bis 96 Sachverständige 
beiziehen und sich sonstiger Experten, beliehener Unternehmen und Institutionen 
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bedienen. 

(8) Der integrierte Netzinfrastrukturplan ist auf einen Planungszeitraum von 
zehn Jahren auszulegen, bis zum 30. Juni 2023 zu veröffentlichen, danach alle 
fünf Jahre zu aktualisieren und auf der Internetseite des Bundesministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zu 
veröffentlichen. 

 

(9) Anhängige Genehmigungsverfahren bleiben von diesem Bundesgesetz 
unberührt, wenn zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung bereits ein 
Vorverfahren gemäß § 4 UVP-G 2000 oder ein Genehmigungsverfahren gemäß 
§§ 5 ff UVP-G 2000 eingeleitet wurde und eine strategische Umweltprüfung – 
unter unmittelbarer Anwendung der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme, ABl. Nr. L 197 vom 
21.07.2001 S 30, hinsichtlich der anzuwendenden Planungsinhalte – 
durchgeführt wurde oder wird. 

 

Strategische Umweltprüfung und Öffentlichkeitsbeteiligung  

§ 95. (1) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat eine Prüfung der erheblichen 
Umweltauswirkungen der geplanten Maßnahmen des integrierten 
Netzinfrastrukturplans durchzuführen und nach Konsultation der Umweltstellen 
gemäß Abs. 3 einen Umweltbericht nach Anlage 1, Teil 2 zu erstellen. In diesem 
Bericht werden die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen der Umsetzung 
des integrierten Netzinfrastrukturplans auf die Umwelt und mögliche 
Alternativen, welche die Ziele und den geografischen Anwendungsbereich des 
integrierten Netzinfrastrukturplans berücksichtigen, ermittelt, beschrieben und 
bewertet. 

 

(2) Der Umweltbericht enthält Angaben gemäß Anlage 1, Teil 2, die 
vernünftigerweise verlangt werden können, und berücksichtigt den gegenwärtigen 
Wissensstand und aktuelle Prüfmethoden, den Inhalt und den Detaillierungsgrad 
des integrierten Netzinfrastrukturplans, dessen Stellung im Entscheidungsprozess 
sowie das Ausmaß, in dem bestimmte Aspekte zur Vermeidung von 
Mehrfachprüfungen auf den unterschiedlichen Ebenen dieses Prozesses am 
besten geprüft werden können. Vor Erstellung des Umweltberichts ist zu prüfen, 
welche Behörden und Stellen auf Bundes- und Landesebene in ihrem 
umweltbezogenen Aufgabenbereich von den durch die Durchführung des 
integrierten Netzinfrastrukturplans verursachten Umweltauswirkungen betroffen 
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sind. Dazu gehören jedenfalls die gemäß Abs. 3 genannten Umweltstellen. Zur 
Festlegung des Umfangs und des Detaillierungsgrades des Umweltberichts zum 
integrierten Netzinfrastrukturplan sowie zur Identifizierung der zu 
berücksichtigenden Pläne für die Prüfung kumulativer Effekte wird den 
betroffenen Behörden und Stellen die Möglichkeit zur Abgabe einer 
Stellungnahme eingeräumt, wobei eine Frist von vier Wochen vorzusehen ist. 

(3) Umweltstellen kommen im Zuge der Prüfung der erheblichen 
Umweltauswirkungen besondere Beteiligungsrechte zu und umfassen die 
Behörden, die in ihrem umweltbezogenen Aufgabenbereich von den durch die 
Durchführung des integrierten Netzinfrastrukturplans verursachten 
Umweltauswirkungen betroffen sind, die Umweltanwälte der betroffenen Länder 
gemäß § 2 Abs. 4 UVP-G 2000, anerkannte Umweltorganisationen gemäß § 19 
Abs. 1 Z 7 UVP-G 2000 sowie die Standortanwälte gemäß § 2 Abs. 6 
UVP-G 2000. 

 

(4) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat den Entwurf des integrierten 
Netzinfrastrukturplans und den Umweltbericht auf der Internetseite des 
Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie zu veröffentlichen; dies ist in geeigneter Form und auf der 
Internetseite des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie bekannt zu machen. In der 
Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass jede Behörde, die in ihrem 
umweltbezogenen Aufgabenbereich von den durch die Durchführung des 
integrierten Netzinfrastrukturplans verursachten Umweltauswirkungen betroffen 
ist, jede sonstige Umweltstelle gemäß Abs. 3 sowie jede interessierte Person 
innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung beim 
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie eine schriftliche Stellungnahme abgeben kann. Dem Energiebeirat 
(§ 20 des Energie-Control-Gesetzes) sind der Entwurf des integrierten 
Netzinfrastrukturplans und der Umweltbericht zur Stellungnahme zu übermitteln. 
Der Umweltbericht und die eingelangten Stellungnahmen sind bei der 
Erarbeitung des integrierten Netzinfrastrukturplans zu berücksichtigen. 

 

(5) Nach der durchgeführten strategischen Umweltprüfung hat die 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie eine zusammenfassende Erklärung über die Prüfung der erheblichen 
Umweltauswirkungen sowie den Umweltbericht gemeinsam mit dem integrierten 
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Netzinfrastrukturplan auf der Internetseite des Bundesministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zu 
veröffentlichen. In der zusammenfassenden Erklärung ist darzulegen, 

 1. wie die Umwelterwägungen in den Plan einbezogen wurden,  

 2. wie der Umweltbericht, die eingelangten Stellungnahmen und 
gegebenenfalls die Ergebnisse grenzüberschreitender Konsultationen 
gemäß § 96 berücksichtigt wurden, 

 

 3. aus welchen Gründen und nach Abwägung welcher geprüften 
Alternativen die Erstellung des Plans erfolgt ist und 

 

 4. welche Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 
der Umsetzung des integrierten Netzinfrastrukturplans auf die Umwelt 
vorgesehen sind. 

 

(6) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat auf Grundlage der Angaben im Umweltbericht 
erforderliche Überwachungsmaßnahmen im Hinblick auf die erheblichen 
Auswirkungen der Umsetzung des integrierten Netzinfrastrukturplans festzulegen, 
um unter anderem frühzeitig unvorhergesehene negative Auswirkungen ermitteln 
zu können und erforderlichenfalls geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Die 
Ergebnisse der Überwachung sind bei der Aktualisierung des integrierten 
Netzinfrastrukturplans zu berücksichtigen. 

 

(7) Werden nur geringfügige Änderungen des integrierten 
Netzinfrastrukturplans vorgenommen, hat unter Berücksichtigung der Kriterien 
der Anlage 1, Teil 1 eine Prüfung zu erfolgen, ob die Umsetzung dieser 
Änderungen voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben wird. Sofern 
die Umsetzung der Änderungen voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen 
hat, ist neuerlich eine strategische Umweltprüfung durchzuführen. 

 

(8) Wenn keine Umweltprüfung durchgeführt wird, hat die Bundesministerin 
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie die 
Ergebnisse der Prüfung gemäß Abs. 7 einschließlich der Gründe für die 
Entscheidung, keine Umweltprüfung durchzuführen, auf der Internetseite des 
Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie zu veröffentlichen. 

 

(9) Für nach Abs. 1 bis 8 erbrachte Aufwendungen gebührt kein 
Kostenersatz. 
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Grenzüberschreitende Konsultationen bei einer strategischen Umweltprüfung  

§ 96. (1) Wenn  

 1. die Umsetzung eines integrierten Netzinfrastrukturplans voraussichtlich 
erhebliche Auswirkungen (nach Anlage 1, Teil 1) auf die Umwelt eines 
anderen Staates haben wird oder 

 

 2. ein von den Auswirkungen der Durchführung eines integrierten 
Netzinfrastrukturplans voraussichtlich erheblich betroffener Staat ein 
diesbezügliches Ersuchen stellt, 

 

hat die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie diesem Staat spätestens zum jeweiligen Zeitpunkt der 
Bekanntmachung den Umweltbericht und den Entwurf des integrierten 
Netzinfrastrukturplans zu übermitteln. Dem anderen Staat ist bei der 
Übermittlung des Umweltberichts eine angemessene Frist für die Mitteilung, ob 
er an der Umweltprüfung teilnehmen will, einzuräumen. 

 

(2) Dem anderen Staat ist eine angemessene Frist einzuräumen, damit er 
den in ihrem umweltbezogenen Aufgabenbereich betroffenen Behörden und der 
Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme einräumen kann. 
Erforderlichenfalls sind Konsultationen über die voraussichtlichen 
grenzüberschreitenden Auswirkungen auf die Umwelt, welche die Durchführung 
des integrierten Netzinfrastrukturplans hat, und über die geplanten Maßnahmen 
zur Verminderung oder Vermeidung solcher Auswirkungen durchzuführen. Für 
die Konsultationen ist ein angemessener Zeitrahmen mit dem anderen Staat zu 
vereinbaren. Dem anderen Staat sind der veröffentlichte integrierte 
Netzinfrastrukturplan und die Erklärung gemäß § 95 Abs. 5 zu übermitteln. 

 

(3) Wird im Rahmen der Erstellung eines Plans oder Programms im Bereich 
der Energiewirtschaft in einem anderen Staat der Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie der 
Umweltbericht oder der Entwurf des Plans oder Programms übermittelt, so sind 
die Landeshauptmänner jener Bundesländer zu informieren, auf deren Umwelt 
die Durchführung des Plans bzw. Programms erhebliche Auswirkungen (nach 
Anlage 1, Teil 1) haben könnte. Die für die Vollziehung zuständigen Behörden 
haben die betroffene Öffentlichkeit im Auflageverfahren im Sinne des § 95 Abs. 4 
einzubeziehen. Die eingelangten Stellungnahmen sind dem anderen Staat zu 
übermitteln; erforderlichenfalls sind Konsultationen mit dem anderen Staat zu 
führen. 
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(4) Unter Staat im Sinne der Abs. 1 bis 3 ist ein Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder eine Vertragspartei des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zu verstehen. 

 

11. Teil 11. Teil 

Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 103. (1) bis (12) …  § 103. (1) bis (12) …  

 (13) Für das Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 gilt 
Folgendes: 

  1. Verfassungsbestimmung) § 1 samt Überschrift in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 tritt mit 1.7.2026 in Kraft. 

  2. Der 9. Teil und die Anlage 1 samt Einträgen im Inhaltsverzeichnis treten 
mit 1.7.2026 außer Kraft. 

Anlage 1  

Strategische Umweltprüfung  

Teil 1, Erheblichkeit von Umweltauswirkungen  

Kriterien für die Bestimmung der voraussichtlichen Erheblichkeit von 
Umweltauswirkungen sind: 

 

 1. Merkmale der Pläne und Programme, insbesondere in Bezug auf  

 a) das Ausmaß, in dem der Plan oder das Programm für Projekte und 
andere Tätigkeiten in Bezug auf Standort, Art, Größe und 
Betriebsbedingungen oder durch die Inanspruchnahme von 
Ressourcen einen Rahmen setzt; 

 

 b) das Ausmaß, in dem der Plan oder das Programm andere Pläne und 
Programme — einschließlich solcher in einer Planungs- oder 
Programmhierarchie — beeinflusst; 

 

 c) die Bedeutung des Plans oder des Programms für die Einbeziehung 
der Umwelterwägungen, insbesondere im Hinblick auf die Förderung 
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der nachhaltigen Entwicklung; 

 d) die für den Plan oder das Programm relevanten Umweltprobleme;  

 e) die Bedeutung des Plans oder Programms für die Durchführung der 
Umweltvorschriften der Gemeinschaft (z. B. Pläne und Programme 
betreffend die Abfallwirtschaft oder den Gewässerschutz); 

 

 2. Merkmale der Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen 
Gebiete, insbesondere in Bezug auf 

 

 a) die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der 
Auswirkungen; 

 

 b) den kumulativen Charakter der Auswirkungen;  

 c) den grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen;  

 d) die Risiken für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt (z. B. bei 
Unfällen); 

 

 e) den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen 
(geographisches Gebiet und Anzahl der voraussichtlich betroffenen 
Personen); 

 

 f) die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen 
Gebiets aufgrund folgender Faktoren: 

 

 aa) besondere natürliche Merkmale oder kulturelles Erbe,  

 bb) Überschreitung der Umweltqualitätsnormen oder der Grenzwerte,  

 cc) intensive Bodennutzung;  

 g) die Auswirkungen auf Gebiete oder Landschaften, deren Status als 
national, unionsrechtlich oder international geschützt anerkannt ist. 

 

Teil 2, Umweltbericht  

In den Umweltbericht nach § 95 sind folgende Informationen aufzunehmen:  

 1. eine Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des 
integrierten Netzinfrastrukturplans sowie der Beziehung zu anderen 
relevanten Plänen und Programmen; 

 

 2. die relevanten Aspekte des derzeitigen Umweltzustands und dessen 
voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung des Plans; 

 

 3. die Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich  
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beeinflusst werden; 

 4. sämtliche derzeitigen für den Plan relevanten Umweltprobleme unter 
besonderer Berücksichtigung der Probleme, die sich auf Gebiete mit 
einer speziellen Umweltrelevanz beziehen, wie etwa die gemäß der 
Richtlinie 2009/147/EG oder der Richtlinie 92/43/EWG ausgewiesenen 
Gebiete; 

 

 5. die auf internationaler Ebene oder Unionsebene oder auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den Plan 
von Bedeutung sind, und die Art, wie diese Ziele und alle 
Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung des Plans berücksichtigt 
wurden; 

 

 6. die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, einschließlich 
der Auswirkungen auf Aspekte wie die biologische Vielfalt, die 
Bevölkerung, die Siedlungsentwicklung, die Gesundheit des Menschen, 
Fauna, Flora, Boden, Wasser, Luft, klimatische Faktoren, Sachwerte, 
das kulturelle Erbe einschließlich der architektonisch wertvollen Bauten 
und der archäologischen Schätze, die Landschaft und die 
Wechselbeziehung zwischen den genannten Faktoren; 

 

 7. die Maßnahmen, die geplant sind, um erhebliche negative 
Umweltauswirkungen auf Grund der Durchführung des Plans zu 
verhindern, zu verringern und soweit wie möglich auszugleichen; 

 

 8. eine Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der geprüften Alternativen 
und eine Beschreibung, wie die Umweltprüfung vorgenommen wurde, 
einschließlich etwaiger Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der 
erforderlichen Informationen (zum Beispiel technische Lücken oder 
fehlende Kenntnisse); 

 

 9. eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der 
Durchführung des Plans; 

 

 10. eine nichttechnische Zusammenfassung der oben beschriebenen 
Informationen; 

 

 11. eine Beschreibung und Bewertung der vernünftigen Alternativen und 
ihrer Umweltauswirkungen, insbesondere ein Trendszenario und 
mindestens zwei ebenso plausible Kontrastszenarien für die künftige 
Energieerzeugung, auf deren Grundlage alternative Planelemente 
entwickelt und geprüft werden können. 
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